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21.Oktober 2019 

Präsident/Präsidentin (nachfolgend wird nur noch die männliche Form verwendet) 
 
1.   Organisatorische Eingliederung 

• Der Präsident steht den übrigen Vereinsleitungsmitgliedern vor. 

• Der Präsident wird durch die Vereinsversammlung gewählt und ist deren unterstellt. 
 
2.   Stellvertretung 
  Der Präsident und der Vizepräsident vertreten sich gegenseitig. 
 
3.   Aufgaben 

• Ist für die Einhaltung der Statuten und Gesetze verantwortlich. 

• Plant, leitet, koordiniert und überwacht die Tätigkeiten der Vereinsleitung 

• Koordiniert die Anlässe und Tätigkeiten innerhalb des Vereins 

• Stellt den Informationsfluss im Verein sicher, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem TK-
 Leiter 

• Beruft die Vereinsleitungssitzungen ein und leitet diese 

• Stellt insbesondere folgende Berichterstattungen des Vereinsjahres sicher: 

• Jahresberichte 

• Veranstaltungen 

• besondere Ereignisse 

• Leitet die Vereinsversammlung 

• Pflegt den Kontakt innerhalb des Vereins 

• Gibt, wo nötig neue Impulse in den Verein und prüft Neuerungen, die in den Verein 
 eingeflochten werden können 

• Vertritt den BTV Bern gegen aussen, insbesondere an den Delegiertenversammlungen der 
 Verbände, an denen der BTV Bern angeschlossen ist 

• Unterstützt bei Rücktrittsabsichten in Absprache mit der Vereinsleitung eine geeignete 
 Nachfolge und führt diese in die Arbeit ein 

• leitet retournierte Briefe oder BTV Infos an die neuen Adressen weiter 
 

4.  Kompetenzen 

• Normale Korrespondenz wird in Einzelunterschrift gezeichnet. 
• Muss rechtsverbindlich unterschrieben werden, gelten die Zeichnungsrichtlinien gemäss den 

Statuten und des Finanzreglements. 
 

5.  Aufwand 

• 2-3 Stunden wöchentlich 

• Teilnahme an 6 Sitzungen der Vereinsleitung 

• Teilnahme an der Vollversammlung des Vereins 

• alle 2-3 Monate eine Sitzung mit dem KKB 

• 4-6 Delegiertenversammlungen oder Hauptversammlungen anderer Riegen (jeweils ganzer 
 Abend) 


